
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8-Punkte-Plan für die Seniorenarbeit  
 
 
 

1. Die Seniorenarbeit muss in der Verantwortung der Stadt Osterholz-Scharmbeck blei-
ben. 

 
2. Die Seniorenarbeit muss den veränderten gesellschaftlichen und individuellen Alters-

bildern entsprechend differenzierte Angebote enthalten, die den unterschiedlichen 
Lebenslagen, Möglichkeiten und Bedürfnissen der Älteren entsprechen. 

 
3. Die Seniorenarbeit muss unter Beteiligung der Betroffenen entwickelt werden und 

Begegnung, Bildung, Kultur, Prävention sowie Spiel und Sport beinhalten. 
 
4. Die Seniorenarbeit muss den Seniorinnen und Senioren Freude und Zufriedenheit ge-

ben und der drohenden Vereinsamung entgegenwirken. 
 
5. Die Seniorenarbeit muss professionell durchgeführt werden, braucht ergänzend aber 

auch ehrenamtliche Unterstützung. 
 
6. Die Seniorenarbeit muss zentral in Osterholz-Scharmbeck und ergänzend da wo mög-

lich und sinnvoll, auch dezentral in den jeweiligen Ortschaften angeboten werden. 
 
7. Die Seniorenarbeit braucht zwingend ein bedarfsgerechtes Mobilitätskonzept. 
 
8. Die Seniorenarbeit ist nichts Statisches, sondern muss sich ständig an gesellschaftli-

chen und generationsbedingten Veränderungen ausrichten. 
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